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1.  RAHMEN 

1.1 Zweck der Leistungsvereinbarung
• Diese Leistungsvereinbarung regelt das Auftragsverhältnis zwischen den Gemeinden 

(siehe Anhang 1, im weiteren Text Gemeinden genannt) und der Spitex Regio Liestal.
• Die Gemeinden übertragen mit dieser Leistungsvereinbarung, gemäss ihrer gesetzlichen 

Verpflichtung, die Hilfe, Betreuung und Pflege zu Hause an die Spitex Regio Liestal.
• Die Leistungsvereinbarung definiert die Ziele, Aufgaben und Leistungen der Spitex 

 Regio Liestal und legt die gegenseitigen Rechte und Pflichten, sowie die finanziellen 
Beiträge der Gemeinden fest.

• Die Vertragsparteien lösen ihre Aufgaben partnerschaftlich.

2.  GESETZL ICHE GRUNDLAGEN /  VORSCHRIFTEN

2.1 Bundesgesetze und Verordnungen
Gültig sind folgende Bundesgesetze und Verordnungen:
• Krankenversicherungsgesetz KVG vom 18.3.1994
 Insbesondere Art. 25, 32, 35, 44, 46, 56, 58
• Verordnung über die Krankenversicherung KVV vom 27. Juni 1995 (Stand 1. Januar 

2012)
 Insbesondere Art. 46, 49, 51, 59, 77
• Krankenpflege-Leistungsverordnung KLV vom 29.September.1995 (Stand 1. Januar 

2012)
 Insbesondere Art. 7, 7a, 7b, 8, 9, 20, 24, 33, 34

2.2 Gesetze auf kantonaler und kommunaler Ebene
Gültig sind folgende Gesetze und Verordnungen des Kantons oder der Gemeinden:
• Gesundheitsgesetz Kanton Basel-Landschaft, (GesG) 901 (seit 01.01.2009 in Kraft), 

insbesondere Artikel 1, 2, 3, 37, 38, 79.
• Gesetz über die Betreuung und Pflege im Alter (GeBPA), insbesondere Art. 1, 2, 3, 5.
• Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (EG KVG), insbe-

sondere § 15 a) bis e)

2.3 Tarifverträge mit Krankenversicherern für Akut- und Übergangspflege
Erbringt die Spitexorganisation Akut- und Übergangspflege gemäss KLV 7b, gilt der ak-
tuelle Tarifvertrag zwischen dem Spitex-Verband Baselland als Vertreter der Spitexorga-
nisationen des Kantons Basel-Landschaft und Dachverbänden der Krankenversicherer 
(tarif suisse ag, Gruppe Helsana und Gruppe Assura).

Gestützt auf § 79 des Gesundheitsgesetzes GesG des Kantons Basel-Landschaft, wonach die Gemeinden 
verpflichtet sind, die Koordination und das Angebot der spitalexternen Haus- und Krankenpflege im gesetz-
lich vorgeschriebenen Umfang sicherzustellen, beauftragten die Gemeinden eine für die Hilfe und Pflege zu 
Hause geeignete Organisation mit der Umsetzung dieser Aufgabe
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2.4 Leistungsvereinbarung Akut- und Übergangspflege mit dem Kanton
Die Leistungen der Akut- und Übergangspflege werden nach Spitalfinanzierung durch den 
Kanton und die Krankenversicherer finanziert (45% Krankenversicherer / 55% Kanton). 
Erbringt die Spitexorganisation Akut- und Übergangspflege, muss ein entsprechender 
Leistungsvertrag mit dem Kanton abgeschlossen und die Leistungen müssen kostenmässig 
transparent ausgewiesen werden.

3.  Z IELE

3.1 Wirkungsziele
Die Spitex fördert, unterstützt und ermöglicht mit ihren Dienstleistungen das Wohnen und 
Leben zu Hause für alle Einwohnerinnen und Einwohner der dieser Leistungsvereinbarung 
angeschlossenen Gemeinden, die der Hilfe, Pflege, Behandlung, Betreuung, Begleitung 
oder entsprechenden Beratung bedürfen.

Mit diesen Spitex-Leistungen soll die Selbständigkeit und Eigenverantwortung von Men-
schen trotz Pflege- bzw. Betreuungsbedarf gefördert, erhalten oder unterstützt werden. Da-
mit sollen stationäre Aufenthalte vermieden, hinausgezögert oder verkürzt und pflegende 
Angehörige fachlich und/oder zeitlich unterstützt und entlastet werden.

3.2 Zielgruppen
Anspruch auf Spitex-Leistungen haben alle Einwohnerinnen und Einwohner, bei welchen 
ein nachweisbarer Bedarf dafür festgestellt wird:
• Körperlich und/oder psychisch kranke, behinderte, verunfallte, rekonvaleszente, ster-

bende (Grundversorgung in Palliativ Pflege) Menschen jeden Alters.
• Eltern vor und nach der Geburt ihrer Kinder.
• Menschen, die in einer vorübergehenden physischen und/oder psychischen Risiko-

situation stehen.
• Betreuende Angehörige und Bezugspersonen.
• Gäste von Einwohnerinnen und Einwohnern des Versorgungsgebietes während der Dauer 

von maximal 3 Wochen. Danach wird der Wohnsitzgemeinde respektive dem zu Pflegen-
den die üblichen Subventionsbeiträge pro Dienstleistungsstunde in Rechnung gestellt.

• Als Einwohnerin und Einwohner gelten all jene Personen mit Wohnsitz der im Anhang 
1 aufgezählten Gemeinden dieser Leistungsvereinbarung.

4.  LE ISTUNGSINHALTE  UND –UMFANG

4.1 Spitex-Leistungen
Die Dienstleistungen beinhalten eine fachgerechte, bedarfsorientierte Hilfe und Pflege. Die 
Dienstleistungen werden qualitativ hochstehend, zweckmässig und wirtschaftlich erbracht. 
Präventive Massnahmen zur Verringerung der Pflegebedürftigkeit und des Behindertenrisi-
kos der betreuten Person werden gefördert.

Der gesetzlich in § 79 Abs. 2 GesG definierte Mindestumfang dieses Spitexangebotes um-
fasst die folgenden Leistungen:

4.1.1 KLV-Leistungen
• Die sozialversicherungsrechtlichen Pflichtleistungen (pflegerische Leistungen gemäss 

KVG)



Leistungsvereinbarung Spitex Regio Liestal 6

4.1.2 Nicht KLV-Leistungen
• die erforderlichen Hauswirtschaftsleistungen,
• die Betreuungsangebote,
• die Mahlzeitendienste, sowie
• die Tages- und Nachtangebote
Die Dienstleistungsangebote werden zwischen den Gemeinden und der Spitex Regio Liestal 
vereinbart.

4.1.3 Erweitertes Dienstleistungsangebot
Einzelne (Spezial-)Dienstleistungen können auch zusammen mit Dritten angeboten oder/
und an Dritte delegiert werden, wie zum Beispiel die ambulante Onkologie-Pflege, die 
Kinderspitex, Betreuungs-, Tages- und Nachtangebote und andere.

4.2 Zusätzlich subventionierte Dienstleistungen
Das Dienstleistungsangebot kann nur mit Zustimmung der Gemeinden erweitert werden, 
sofern das Angebot auf finanzielle Unterstützung der Gemeinden angewiesen ist. Die zu-
sätzlichen Dienstleistungen werden in einer separaten Leistungsvereinbarung geregelt.

4.3 Selbsttragende Dienstleistungen
So genannte freiwillige Dienstleistungen (wie Wäschedienst, administrative Aufgaben an 
Dritte, gemeindespezifische Aufträge etc.) können vom Spitex Verein angeboten werden, 
sofern sie selbsttragend erbracht werden können und ohne Kostenfolge für die Gemeinden 
sind. Dienstleistungen an Dritte werden in separaten Vereinbarungen geregelt.

Die Aufsichtskommission begrüsst die Schaffung weiterer Synergien.

Dienstleistungen an Dritte sollen für beide Kooperationspartner einen ausgewiesenen Nut-
zen bringen. Nicht nur die Nutzung von Anlagen, sondern auch die Nutzung des Wissens 
muss bei der Preisberechnung miteinbezogen werden. Möglich ist auch ein angemessener 
Einkaufsbeitrag.

4.4 Zeitliche Angebote der Spitex
Der zeitliche Umfang richtet sich nach der Bedarfsorientierung und der Zielsetzung der 
Aufgabe. Der zeitliche Rahmen für die Hilfe und Pflege liegt zwischen Montag bis Sonntag, 
in der Regel in der Zeit von 07.00 bis 22.00 Uhr.

4.5 Ablehnung / Abbruch der Leistungserbringung
Die Spitex-Leistungen können gemäss § 46 des Gesundheitsgesetzes in speziellen Fällen 
eingestellt werden, zum Beispiel:

Wenn die Betreuungssituation für die Mitarbeitenden nicht oder nicht mehr zumutbar 
ist, namentlich aus fachlichen und medizintechnischen Gründen, bei Androhung von Ge-
walt, bei Tätlichkeiten, sexuellen Übergriffen, wiederholten groben Beschimpfungen oder 
Gesundheitsgefährdungen der Mitarbeitenden gemäss EKAS-Richtlinien (eidg. Koordina-
tionskommission für Arbeitssicherheit). 

Werden Leistungen eingestellt, muss die Gemeinde unverzüglich informiert werden.

4.6 Koordination / Vernetzung
Die Spitex koordiniert ihre Dienstleistungen mit den anderen im Einzugsgebiet tätigen 
Gesundheits- und Sozialdiensten, stationären Leistungserbringern des Gesundheitswesens 
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und den Hausärzten. In komplexen, instabilen Fallsituationen übernimmt sie die Fallfüh-
rung und orientiert sich am Handlungskonzept des Case Management, um effizient und 
effektiv die bestmöglichen Massnahmen einleiten zu können.

5.  QUAL ITÄTSS ICHERUNG UND -ENTWICKLUNG

Die Spitex erfüllt die gesetzlichen Bestimmungen (KGV Art. 58, KVV Art. 77) und hält 
sich an das geltende Qualitätsmanual und weitere Vorgaben des Spitex-Verbandes Schweiz 
und des Spitex-Verbandes Baselland. Sie betreibt eine aktive und überprüfbare Qualitätssi-
cherung und -entwicklung.

Die Sicherheit wird gewährleistet (EKAS- und anerkannte Hygiene-Richtlinien zur Verhin-
derung von Krankheitsausbreitung und Unfällen). Die gesetzlichen Datenschutzbestim-
mungen sind einzuhalten (Merkblatt «Datenschutz in der Spitex»).

6.  WEITERE  PFL ICHTEN DER SP ITEX

6.1 Personal
Anstellungsbedingungen wie auch Lohnentschädigung richten sich nach den branchenüb-
lichen Rahmenbedingungen und nach den Empfehlungen des Spitex-Verbandes Baselland.

6.2 Mitarbeiterförderung
Die Spitex verpflichtet sich, ihre Mitarbeitenden zu fördern und in angemessenem Rahmen 
Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen

6.3 Jahresziele / Jahresbericht
Die Spitex führt das Rechnungswesen gemäss dem einheitlichen Kontenplan des Spitex- 
Verbandes Schweiz (Finanzmanual) und den Richtlinien zur Finanzbuchhaltung und 
Kostenrechnung des Spitex-Verbandes Baselland. Sie erstellt jährlich die notwendigen Sta-
tistiken für das Bundesamt für Statistik und die Benchmark Auswertungen für den Kanto-
nalverband.

Die Spitex erstellt einen Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung nach den 
Grundsätzen des Finanzmanuals des Spitex-Verbandes Schweiz. Sie legt jeweils für das 
kommende Jahr die betrieblichen Jahresziele fest und informiert die Gemeinden darüber.

7.  AUFGABEN DER AUFS ICHTSKOMMISS ION AK

7.1 Aufsichtskommission
Delegierte aus den Gemeinden bilden – als Zusammenschluss der Auftraggeberinnen – die 
Aufsichtskommission. Diese gewährleistet den Kontakt zwischen den Gemeinden und dem 
Vorstand der Spitex Regio Liestal, überwacht die Einhaltung der vertraglichen Verpflich-
tungen und führt Verhandlungen.

Jede der Gemeinden hat Anspruch auf einen Sitz in der Kommission, ab 10‘000 Einwoh-
nern auf zwei Sitze.
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Die Aufsichtskommission delegiert ein Mitglied mit beratender Stimme in den Vorstand 
der Spitex Regio Liestal.

Das Präsidium und die Geschäftsleitung nehmen an der Aufsichtskommissions-Sitzung 
teil. Das Präsidium kann je nach Traktanden weitere Personen beiziehen.

Die Aufsichtskommission wird vom Kommissionspräsidium mindestens zweimal im Jahr 
sowie bei besonderen Vorkommnissen einberufen. Mindestens zwei Mitglieder können die 
Einberufung der Kommission verlangen. Als ständiges Traktandum werden die Berichte des 
Präsidiums und der Geschäftsleitung aufgenommen.

Die Aufsichtskommission wird vom Vorstand der Spitex Regio Liestal periodisch über die 
geleistete Arbeit und über geplante Veränderungen von struktureller Tragweite orientiert. 

Die Aufsichtskommission entscheidet über die für das Budgetjahr beantragten Nettovoll-
kostensätze, die kalkulatorischen Gemeindebeiträge, die Tarife für die N-KLV Leistun-
gen, den Mahlzeitendienst, die Tagesstätte, die Einführung von weiteren subventionierten 
Dienstleistungen zuhanden der Gemeinden.

Die Mitglieder der Aufsichtskommission sind berechtigt, sich beim Vorstand der Spitex 
Regio Liestal über bestimmte Fragen der Geschäftsführung zu erkundigen und Einsicht in 
Geschäftsunterlagen zu nehmen.

7.2 Pflichtenheft – Zusammenarbeit unter den Gemeinden
Die Aufsichtskommission hält ihre Aufgaben, Arbeitsweise und Kompetenzen in einem 
Pflichtenheft fest. Sie konstituiert sich selbst.

7.3 Beiträge
Die Gemeinden stellen der Spitex finanzielle Mittel für die Erfüllung der Leistungsziele 
zur Verfügung. Die Modalitäten der Finanzierung wie Beitragsmodell, Beitragsberechnung, 
jahreszeitlicher Ablauf sind im Anhang 2 geregelt.

7.4 Unterstützung
Die Gemeinden unterstützen die Spitex im Rahmen ihrer Möglichkeiten, im gesellschaft-
lichen wie politischen Umfeld, bei der Erfüllung der Leistungsziele.

7.5 Öffentlichkeitsarbeit
Die Spitex ist zur Öffentlichkeitsarbeit verpflichtet und die Gemeinden unterstützen sie 
dabei.

7.6 Sozial- und Gesundheitsplanung
Die Spitex wird von den Gemeinden in die Alters-, Sozial- und Gesundheitsplanung ein-
bezogen.
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8.  F INANZIERUNG

8.1 Mittelbeschaffung
Der Aufwand der Spitex wird insgesamt gedeckt durch folgende Einnahmen:
• Erträge aus den Dienstleistungen
• Erträge aus der Kundenbeteiligung
• Beiträge der Einwohnergemeinden/Kanton (öffentliche Hand)
• Beiträge des Vereins
• Übrige Erträge

Die Spitex Regio Liestal führt eine getrennte Vereins- und Betriebsrechnung, eine Bilanz 
weist die Vermögensverhältnisse aus.

Die Spitex hat keine Gewinnorientierung zum Ziel, der Ertrag deckt den Aufwand. 
 Betriebsreserven dienen zur Sicherung der Liquidität; Spenden und Legate werden ein-
gesetzt zur Finanzierung von Projekten, von Unterstützungsbeiträgen an Bedürftige, an 
ausserordentliche Personalaufwendungen und weitere Aufgaben im Sinne der Spender/der 
Spenderin.

8.2 Tarife
• Für die gemäss Krankenpflege-Leistungsverordnung Art. 7 KLV erbrachten kassen-

pflichtigen Spitex-Leistungen gelten die im Art. 7a KLV festgesetzten Beiträge der Kran-
kenversicherer.

• Für die Leistungen der Akut- und Übergangspflege die Tarife gemäss Tarifvertrag.
• Für alle anderen Spitex-Dienstleistungen dieser Leistungsvereinbarung, die nicht dem 

KVG unterstehen, gelten die zwischen Gemeinden und Spitex Region Liestal verein-
barten Tarife.

• Einwohnerinnen und Einwohner ausserhalb des Versorgungsgebietes, die länger als drei 
Wochen in der Gemeinde verweilen und Leistungen beziehen, zahlen die Vollkosten. 
Als Versorgungsgebiet gelten die Gemeinden dieser Leistungsvereinbarung.

8.3 Finanzielle Leistungen der Gemeinden
Die Finanzierung erfolgt in der Regel leistungsbezogen. Andere Finanzierungsarten (Be-
trag pro Einwohner im Einzugsgebiet, Defizitdeckung) müssen zwischen der Spitex Regio 
Liestal und den Gemeinden geregelt werden. Die Finanzierung wird im Anhang 2, der ein 
integrierender Bestandteil dieser Leistungsvereinbarung ist, geregelt.

Die Gemeinden decken die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Spitex Regio Liestal 
ab. Unter die gemeinwirtschaftlichen Leistungen fallen: Bereitschaftsdienst, Kurzeinsätze, 
Aufnahmepflicht, Beratungsleistungen ausserhalb des KVG’s, Organisation der Patienten-
übernahme nach einem Spitalaufenthalt, Wegzeiten etc..

8.4 Weitere Beiträge der Gemeinden
Die Gemeinden unterstützen Spitex-relevante Projekte oder ausserordentliche Vorhaben 
der Spitex mit finanziellen Beiträgen in gegenseitiger Absprache.
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9.  INDIKATOREN DER LE ISTUNGSERBRINGUNG

9.1 Reporting
Die Spitex informiert die Gemeinden periodisch anhand eines festgelegten Reporting. Das 
Reporting gliedert sich nach Versorgungs- und Betriebskennzahlen. Periodizität und Inhalt 
des Reporting sind im Anhang 3 festgelegt.

9.2 Rechnungsprüfung
Buchhaltung und Jahresrechnung der Spitex werden durch die an der Mitgliederversamm-
lung gewählten, fachlich anerkannten Revisoren geprüft. Die Gemeinden haben Einsichts-
recht in die Buchhaltung. Die Aufsichtskommission kann zuhanden der Spitex ein Schwer-
punktthema für die Revision der Betriebsrechnung festlegen.

9.3 Rechnungsprüfung durch die Gemeinden
Die Kontrollorgane der Gemeinden sind berechtigt, die Rechnungs- und Geschäftsführung 
der Spitex nach den für die kommunale Verwaltung geltenden Regeln zu überprüfen.

10.  ZUSAMMENARBE IT,  KOMPETENZEN,  VERANTWORTUNG

10.1 Partnerschaftlichkeit
Die Vertragsparteien lösen ihre Aufgaben partnerschaftlich. Die Spitex Regio Liestal ist für 
einen geregelten Informationsfluss gegenüber den Gemeinden besorgt.

10.2 Unternehmerische Verantwortung
Im Rahmen dieser Vereinbarung hat die Spitex die volle unternehmerische Freiheit und 
Verantwortung, inklusive Personal- und Sachentscheidungen, im Rahmen des genehmigten 
Budgets.

10.3 Beitritt von weiteren Gemeinden
Der Beitritt zur Leistungsvereinbarung durch «weitere» Gemeinden erfolgt mit einfachem 
Mehr (siehe 2.3 des Pflichtenheftes) der Gemeinden und der Zustimmung der Spitex Regio 
Liestal.

10.4 Einsichts- und Auskunftsrecht
Die Gemeinden haben jederzeit Einsichts- und Auskunftsrecht in die Geschäftsunterlagen 
der Spitex Regio Liestal. Der Datenschutz wird berücksichtigt.
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11.  DAUER DER VERE INBARUNG

11.1 Ordentliche Kündigung
Die vorliegende Vereinbarung tritt nach Zustimmung des Vorstandes der Spitex Regio 
Liestal und der zuständigen Gemeindebehörden in Kraft. Sie ist unbefristet. Mit einer 
Kündigungsfrist von 12 Monaten kann der Leistungsauftrag jeweils auf Ende Jahr aufgelöst 
werden.

Die Kündigungsfrist von Gemeinden, die jährlich mehr als 3‘000 Dienstleistungsstunden 
der Hilfe und Pflege beziehen respektive die Sitz eines Stützpunktes sind, dauert 24 Monate 
und endet jeweils auf Ende Jahr.

11.2 Festlegung der Kündigungsfrist in gegenseitigem Einvernehmen
Die Kündigungsfrist kann in gegenseitigem Einvernehmen verkürzt werden und der Aus-
tritt im laufenden Jahr erfolgen. Das Einvernehmen erfolgt zwischen Gemeinde, Vorstand 
Spitex und Aufsichtskommission.

12.  WEITERE  BEST IMMUNGEN

12.1 Änderungen
Während der Gültigkeitsdauer können die Parteien im gegenseitigen Einvernehmen Ände-
rungen an der vorliegenden Vereinbarung vornehmen.

12.2 Schlichtungsverfahren
Im Streitfall über einen Tatbestand dieser Leistungsvereinbarung nehmen die Vertrags-
parteien die Dienste einer gemeinsam gewählten, neutralen Drittperson in Anspruch und 
übertragen ihr die Schlichtungsaufgabe. Die Kosten werden hälftig geteilt.

12.3 Änderungen der Anhänge
Änderungen der Anhänge können von der Aufsichtskommission mit einfachem Mehr und 
mit Zustimmung des Vorstandes der Spitex Regio Liestal beschlossen werden.

12.4 Gültigkeit
Die Leistungsvereinbarung gilt ab 1.Januar 2014

12.5 Unterzeichnung
Auf einem separaten Beitrittsformular unterschreiben Gemeinde und Spitex Regio Liestal 
ihre Zustimmung zur Leistungsvereinbarung, versehen mit Ort und Datum und den 
rechtsgültigen Unterschriften.
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ANHANG 1

Folgende Gemeinden sind der Leistungsvereinbarung beigetreten:

4424 Arboldswil
4207 Bretzwil 
44 16 Bubendorf, Eintritt per  01.01.2015
4402 Frenkendorf
4414 Füllinsdorf
4426 Lauwil

ANHANG 2

1. Beiträge der angeschlossenen Gemeinden

1.1 KLV – und N-KLV (hauswirtschaftliche) Dienstleistungen
Die Spitex Regio Liestal erhält von der Wohnsitzgemeinde der Kundin/des Kunden pro 
verrechnete Leistungsstunde einen Beitrag, der zusammen mit Kunden- und Tarifeinnah-
men die durchschnittlichen Nettovollkosten deckt.

Die Finanzierung erfolgt mittels Sockelbeitrag und Kostensatz, wobei der Sockelbeitrag 
anhand der Einwohnerzahl der Gemeinden berechnet wird. Die Höhe des Sockelbeitrages 
richtet sich nach dem Jahresabschluss des Vorjahres und beträgt ca. 30% der Gemeinde-
beiträge. Spitex Regio Liestal stellt die Berechnung des Kostensatzes und die Höhe des 
Sockelbeitrages der Aufsichtskommission rechtzeitig für den Budgetprozess zur Verfügung.

Die Nettovollkosten pro Dienstleistungsart werden ermittelt, indem von den Bruttovoll-
kosten ein mit der Aufsichtskommission auszuhandelnder Beitrag aus vereinseigenen Mit-
teln abgezogen wird.

Die Spitex Regio Liestal beantragt im Rahmen des Budgetprozesses zu Handen der Auf-
sichtskommission die für das Budgetjahr geltenden Nettovollkostensätze.

Die Rechnungsstellung erfolgt vierteljährlich durch die Spitex Regio Liestal.

Die Wohnsitzgemeinde der Kundin/des Kunden trägt die Kosten für Preisermässigungen 
von nicht KLV pflichtigen Leistungen selbst, welche durch die Anwendung eines Sozial-
schlüssels verursacht werden.

Die Aufsichtskommission entscheidet über die für das Budgetjahr beantragten Nettovoll-
kostensätze zuhanden der Gemeinden.

1.2 Mahlzeitendienst
Der Mahlzeitendienst der Spitex Regio Liestal wird von der Gemeinde mit CHF 1.– pro 
verteilte Mahlzeit subventioniert. 

Der Mahlzeitendienst muss kostendeckend geführt werden. Die entsprechenden Umlagen 
für Infrastruktur, Transport, etc. sind anteilsmässig zu berücksichtigen.

Die Tarife des Mahlzeitendienstes werden von der Aufsichtskommission und dem Vorstand 
der Spitex Regio Liestal festgelegt.

4410 Liestal
4419 Lupsingen
4418 Reigoldswil
4411 Seltisberg
4425 Titterten
4417 Ziefen 
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1.3 Tagesstätte
Spitex Regio Liestal betreibt eine Tagesstätte für Betagte und gewährleistet damit das Ange-
bot einer Tagesbetreuung im Einzugsgebiet der Gemeinden. 

Die Tagesstätte finanziert sich aus einer verrechneten Tagespauschale des Besuchers, eines 
Beitrages durch die Krankenkasse (gemäss Vertrag) und eines ergänzenden Beitrags der 
Wohngemeinde des Besuchers pro Tag (gemäss Gesundheitsgesetz §79). 

Die drei Beiträge decken den Aufwand der Tagesstätte. Die entsprechenden Umlagen für 
die administrativen Aufwände sind anteilsmässig zu berücksichtigen.

Über die Festlegung der Tagespauschale entscheidet die Aufsichtskommission und der Vor-
stand der Spitex Regio Liestal.

Spitex Regio Liestal wird beauftragt, die Bedarfsprüfung für den Besuch einer Tagesstätte 
vorzunehmen. Sollte die eigene Tagesstätte keine Plätze frei haben, so kann die Kostengut-
sprache auch für eine andere Tagesstätte erteilt werden. 

2. Kontrolle

2.1 Jahresbericht, Budget
Spitex Regio Liestal erstellt den Jahresbericht, die Betriebsrechnung und die Bilanz. Sie legt 
jeweils für das kommende Jahr das Budget fest.

Spitex Regio Liestal legt der Aufsichtskommission bis 30. Juni den Jahresbericht inklusive 
Betriebsrechnung und Bilanz, den Bericht der Revisionsstelle und das Budget vor.

Rechnung und Budget geben auch Auskunft über die effektiven beziehungsweise geplanten 
Leistungen in Stunden pro Leistungsart und Beitragsgemeinde sowie die darauf basieren-
den Gemeindebeiträge, die von der Aufsichtskommission zu genehmigen sind.

3. Prozess

Zeitraum Organ Inhalt

März / April Vorstand / AK Definitiver Jahresabschluss, Auswertung der Jahresrechnung, Re-
porting an die Gemeinden

Mai Vorstand Quartalsabschluss laufendes Jahr, Reporting an die Gemeinden

Juni AK Erste Analysen laufendes Jahr, provisorische Festlegung des Ge-
meindebeitrages zu Handen des Gemeindebudgets, Festlegung 
des Stundenvolumens des kommenden Jahres und Festlegung der 
Höhe des Sockelbeitrages

August Vorstand Halbjahresabschluss, Reporting an die Gemeinden, definitives 
Budget

September AK Festlegen des definitiven Kostensatzes für das kommende Jahr
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4. Inkasso
Die Spitex Regio Liestal betreibt ein systematisches Inkasso und belegt den Inkassoprozess.

Bei offenen Rechnungen von Kundinnen und Kunden (falls Rechnungen von Kunden 
trotz aller Bemühungen offen bleiben) übernimmt die entsprechende Gemeinde den Be-
trag. Dies setzt jedoch die Ausschöpfung aller möglichen Massnahmen inklusive der direk-
ten Kontakte mit der Gemeinde von Seiten Spitex Regio Liestal voraus. Kleinere Beträge 
kann Spitex Regio Liestal übernehmen. 

ANHANG 3

1. Reporting an die Gemeinden

1.1 Grundsatz
Die Daten werden den Gemeinden anonymisiert zugestellt und geben keinen Rückschluss 
auf Personen und ihre Angehörigen.

1.2 Versorgungskennzahlen
• Verrechnete Stunden, sortiert nach KLV und N-KLV Leistungen
• Anzahl Einsätze und verrechnete Stunden pro Einsatz
• Anzahl Kund/-innen total, 0–64jährig, 65–79jährig, 80 Jahre und älter, inklusive An-

gabe in Prozenten (Total = 100%)
• Verrechnete Stunden pro Kund/-in, verrechnete Stunden pro Kunde/Monat

1.3 Betriebskennzahlen
• Kosten pro Stunde KLV und N-KLV (aus der KORE)
• Verrechnete Stunden pro Stelle
• Auslastung in Prozenten
• Weiterbildung in Stunden pro Vollzeitstelle
• Fluktuationsrate in Prozenten

1.4 Periodizität
Das Reporting wird den Gemeinden vierteljährlich zugestellt.

1.5 weitere Reporting Instrumente
Die Spitex Regio Liestal führt eine Homepage, auf der Leitbild, Statuten, Tarife, Jahresbe-
richt und weitere Informationen eingesehen werden können.

Der gedruckte Jahresbericht wird den Gemeinden jeweils im Frühjahr zugesandt.


